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1 ! \ ' _jJ ,,-u=,,L., a.-----"'"- M i t RRB Nr. 1391 vom 17. März 1972 ist der Strassen- und Bau- 
J.inienplan im "Aar-ef'e Ld" sowie mit RRB Nr. 135 vom 12. Januar 
1973 der Zonenplan für Industrie und Energieprodul;:tion vom 

VOM 

, B~November 1974 . . \ . Nr. 6156 

Regierungsrat genehmigt worden. In diesem Zonenplan ist eine 
Erschliessungsstrasse zwischen Rangierbahnhof und Industrie 
und Ene'r'g.i.epr'oduk'bf.orrageb.i.e't vorgesehen. Im'· Zus ammenhang mit den 
Bauarbeiten des Kernkraftwerkes hat sich gezeigt, dass die 

'.1 

Lihienf\ihrung der Strasse im rechtsgültigen Zonenplan aus ver- 
schiedenen Gründen geändert werden muss. Diese ·wurde im Ein- 

. ·' 
vernehmen sämtlicher tangierter Grundeigentümer neu festgelegt. 
Nachdem das Einverständnis aller Grundeigentümer_vorhanden war, 
drängte sich eine Neuauflage nicht auf. Die Gem'eitideri. Öretzen 
bach und Däniken unterbreiten dem Regierungs·~at die · Abänderung 
der Strassen- und Baulinienführung im Befetche_der oberi er- 

·-- - .. . 

wähnten Zonenp'lärie . zur· G·enehmigung ~ 

Formell wurde das. Verfahren richtig'durchgeführi:~ 
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinden. Gr-e tzenbach i.und Dänd.ken 

. l:i~t: an: der Sitzung vom -2~. August 1974 sowf.e 26. lü1gü
1

st 19'7L1. 
die Abänderung der:Stra.ssen~ uhd Baul.:i.nienführung-iH,Gebiet 

_::>_ .. ·; i;~'-Ac.tre!eld 11 · genehmigt, wozu er gemäss § · 15 des kan't •. · Baugeae tze s 
zuständä g war. 

Materiell sind keine Bemerkungen anzubring~n. 

E.s _wird 

·beschlossen: 

1. Die Abänderung der Strassen- und Baulinienführung im Bereiche 
des Zonenplanes für Industrie- und Energieproduktion der 
Einwohnergemeinden Gretzenbach und Däniken wird genehmigt. 

2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem 
vorstehenden in Widerspruch stehen. 
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3. Die Gemeinden Gretzenbach und Däniken werden verhalten, dem 
Amt für Raumplanung bis zum 31. Dezember 197L~ mindestens 
2 Pläne, wovon 1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen, mit dem 
Genehmigungsvermerk der Gemeinden versehen, zuzustellen. 

Genehmigungsgebühr:_ 
Publikationskosten: 

Fr. 100.-- 
Fr. 18!..":=: 
Fr. 118.-- 

(Staatskanzlcü Nr. il03 ) NN 

(Kostenverrechnung: je zur Hälfte den Gemeinden Gretzenbach und 
Däniken) 

J • • . . . . 

Der Staatsschreiber: 

., Bau-Depar-temerrt (2) Gr. 
Kant. Hochbauamt (2) 
Känt. Tiefbauamt (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departementes 
Amt für Raumplanung ( 5), mit Akten und 1 gen. Plar1 
Kreisbauamt II, 4600 0lten 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Amtschreiberei, L~600 0lten, mit 1 gen. Pla11 

·. $ekretariat der Katasterschatzung . . 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 5014 Gretzenbach 
Baukommission der Einwohnergemeinde, 5014 Gretzenbach, mit 1 gen. 

Plan (folgt späterl 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4658 Däniken 
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4658 Däniken, mit 1 gen. Plan 

(folgt späterJ · 
Ingenieurbüro Hediger + Hildebrand, Römerstr. 6, 4600 0lten 

Amtsblatt Publikation: Die Abänderung der Strassen- und Baulinien 
führung im Bereiche des Zonenplanes für 
Industrie- und Energieproduktion der Ein 
wohnergemeinden Gretzcnbach und Däniken 
wird genehmigt. 


